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RS OGH 1971/2/24 7Ob18/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1971

Norm

ABGB §915

ABGB §1116 D

Rechtssatz

Auslegung einer Erklärung des Verpächters, der Pächter könne so lange bleiben, als er den Pachtzins zahle, wenn der

Verpächter gleichzeitig das Ansinnen des Pächters, einen zehn jährigen Pachtvertrag abzuschließen, ablehnt (kein

Kündigungsverzicht).
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